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2. Gesetz des Saarlandes vom 9. Jull 1985 über die Zustlmmung zu 
dem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die 
Ausbildung von Lehrkraften für das Fach Katholische Religion und 
über die Erteilung katholischen Religlonsunterrlchts an den Schulen 

lm Saarland vom 26. Juni 1985 1 

(ABI Trier 129 [1985] 217) 

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

§1 

(1) Dem in Saarbrücken am 12. Februar 1985 unterzeichneten Ver­
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Aus­
bildung von Lehrkratten für das Fach Katholische Religion und über 
die Erteilung katholischen Religionsunterrichtes an den Schulen im 
Saarland sowie dem dazugehorigen Zusatzprotokoll vom selben Tage 
wird zugestimmt. 

(2) Der Vertrag und das Zusatzprotokoll werden nachstehend ver­
offentlicht. 

§2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem lnkrafttreten des Vertrages treten § 1 des Geset­
zes über die Errichtung von Lehrstühlen für katholische und evangeli­
sche Theologie an der Universitat des Saarlandes vom 19. Juni 1968 
(Amtsbl. S. 474) und das Gesetz über die Zustimmung zum Vertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Lehrerbil­
dung vom 11. Marz 1970 (Amtsbl. S. 276) auBer Kraft. 

(3) Der Tag, an dem der Vertrag und das Zusatzprotokoll nach 
Artikel 12 des Vertrages in Kraft treten, wird vom Chef der Staats­
kanzlei im Amtsblatt des Saarlandes bekanntgemacht. 

Saarbrücken, den 9. Juli 1985 

1 Siehe unten S. 596-605. 

Der Ministerprasident 

Oskar L a f o n t a i n e 

Der Minister 
für Kultur, Bildung und Wissenschaft 

Prof. Dr. Diether B re i t e n b a e h 

• 
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3. Urteil des Oberlandesgerlchts München vom 20. September 1985 
zu Fragen der lnformationsfreiheit und des Personlichkeitsrechts lm 
zusammenhang mit einer Fernsehdokumentation über die Personal-

pralatur Opus Dei (21 u 5750/84) 1 

(Aus unserem Archiv) 

Leitsiitze (der Red.): 

1. Der lnhalt der Fernsehdokumentation über die Personalprata­
tur Opus Dei greift in den engeren Bereich der Personlichkeits­
sphare ein, der grundgesetzlich als Privat- bzw. lntimsphare geschützt 
und dem Zugriff der tJffentlichkeit entzogen ist. Es muB der person­
/ichen Entscheidung jedes Einzelnen überlassen bleiben, ob und in 
welcher Weise er dritten Personen Kenntnis von seiner Lebensfüh­
rung und seinen religiosen Oberzeugungen vermittelt. 

2. Der verfassungsrechtlich gewahrte Schutz der Personlichkeit 
steht in Spannung zu der mit gleichem Rang durch das Grundgesetz 
gewahrleisteten Pressefreiheit. lhr gegenüber ist daher die Reich­
weite des Personlichkeitsschutzes aufgrund einer Güter- und lnter­
essenabwagung zu ermitteln. Von den Umstanden des konkreten 
Einzelfalles h8.ngt es ab, welchem Grundrecht jeweils der Vorrang 
zukommt. 

Zum Sachverhalt: 

Der KI. ist Mitglied des Opus Dei, einer internationalen Organisation der 
katholischen Kirche im Status einer Personalpri:ilatur. Er lebt gegenwartig 
in einem Haus des Opus Dei in M. Der Klager ist Diplomingenieur und seit 
1983 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschaftigt. 

Der Bekl. hat eine Fernsehdokumentation mit dem Titel ,,Opus Dei - lrren­
haus Gottes?" erstellt, die am 4. 5. 1984 zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr 
im Programm der ARO bundesweit ausgestrahlt wurde. Diese Sendung ent­
hi:ilt eine kritische Darstellung der Jugendarbeit des Opus Dei und zeigt u. a. 
mehrere lnterviews mit FamilienangehOrigen von Mitgliedern. Auch der Vater 
des KI. sollte in dieser Form vorgestellt werden und zu Wort kommen. Auf 
Grund einer vom KI. erwirkten einstweiligen Verfügung des Landgerichts 
München 1 vom 3. 5. 1984 (Aktenzeichen 9 O 8114/84), mit der dem Bekl. unter­
sagt worden war, in der vorgenannten Sendung über die Person des KI. in 
Zusammenhang mit dessen religiosen Oberzeugungen und Bindungen, ins­
besondere zum Opus Dei, in einer Weise zu berichten, die eine ldentifizie­
rung des KI. für Dritte ermoglicht, war der Vater des KI. unkenntlich gemacht 
und sein Name ausgeblendet worden; seine Aussagen wurden von einem 
Sprecher verlesen. 

1 Das erstinstanzliche Urteil des LG München 1 (Aktenzeichen 9 O 12075/84) 
siehe oben S. 295-301. Gegen das Urteil des OLG München ist Verfassungs­
beschwerde zum BVerfG eingelegt worden. 
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Dieser Abschnitt der Sendung hat folgenden lnhalt: 

Sprecher: 

,,Der Weg in das Werk führt auch zu einer übernatürlichen Familia. 
Es gibt glückliche Eltern, aber auch Emporung und Betroffenheit. 
Herr ... und Herr ... (hier sollte der Vater des KI. genannt werden) 
sind betroffene Vater. lhre Sohne sind Numerarier ... " 

(Zunachst auBert sich der Vater eines anderen Mitglieds) ... 

Sprecher: 

,,Herr ... (der Vater des KI.) hatte der Mitgliedschaft seines Soh­
nes zugestimmt. Was beklagt er heute am Werk Gottes? " 

Herr ... (Vater des KI.): 

,,Zunachst mal, daB man mich reingelegt hat. Man hat mich hinter­
gangen. Mein Sohn hat mein Vertrauen miBbraucht. Auch die leiten­
den Herren haben mein Vertrauen miBbraucht. Was mich aber ins 
lnnerste der Seele berührt, ist zu wissen, daB mein Sohn sich selbst 
peinigt, sich selbst geiBelt. Oder zu wissen, daB Post, die ich meinem 
Sohn schreibe, daB die von Dritten gelesen wird. Sie konnen sich vor­
stellen, mein Sohn ist seit einigen Jahren in einer anderen Stadt, und 
die erste Zeit der Trennung ist für einen Vater auch eine Umstellung, 
und da ist man schon mal hiiufig stimmungsmaBig recht weich. Und 
ich habe damals hiiufig Stimmungsbilder meinem Sohn geschrieben. 
Wenn ich heute denke, daB das andere gelesen haben, dann weiB ich 
kaum meinen Zorn zu beherrschen." 

Sprecher (Mit einer Frage an Dr. T., der zu Beginn der Sendung als 
Mitglied der Leitung des Opus Dei in Deutschland vorgestellt worden 
war): 

.. Weshalb werden Eltern, auch wenn sie von der Mitgliedschaft ihres 
Kindes wissen, ggf. nicht darüber informiert, daB ihr Kind sich zur Ehe­
losigkeit verpflichtet hat, seine Erbschaft dem Opus Dei vermachen wird 
und selbst Briefe, die sie ihrem Kind schreiben, von anderen Opus Dei­
Mitgliedern gelesen werden?" 

Der KI. hat die Ansicht vertreten, durch die namentliche Nennung seines 
Vaters konne er als dessen einziger Sohn unschwer identifiziert werden. Ein 
unbefangener Betrachter der Sendung schlieBe daraus, daB er Mitglied des 
Opus Dei sei und im Zusammenhang damit das Vertrauen seines Vaters miB­
braucht habe, weil er ihn über die Natur dieser Vereinigung nicht unterrichtet 
habe, daB er sich selbst peinige und geiBle, die an ihn gerichtete Post von 
Dritten gelesen werde, daB er sich zur Ehelosigkeit verpflichtet habe, seine 
Erbschaft dem Opus Dei vermache und sein gesamtes Gehalt abliefern 
müsse. Dadurch werde der innerste Kreis seines Personlichkeitsrechts ver­
letzt. 

Der KI. hat beantragt, den Bekl. zu verurteilen, bei Meidung eines Ord­
nungsgeldes bis zu DM 500 000,-, an dessen Stelle bei Uneinbringlichkeit 
eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, letztere zu vollziehen an sei­
nem gesetzlichen Vertreter, oder Ordnungshaft von sechs Monaten, zu voll­
ziehen an seinem gesetzlichen Vertreter, es zu unterlassen, im Rahmer> 
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einer Fernsehsendung über die Person des KI. im Zusammenhang mit dessen 
religiosen Oberzeugungen und Bindungen, insbesondere zum Opus Dei, ins-

besondere, 

1. durch Nennung des Namens des Vaters des KI., 

2. durch bildliche Darstellung des Vaters des KI. in der Form eines lnterviews, 
soweit damit AuBerungen, Erlauterungen oder Erklarungen über den KI. 
bezüglich dessen Mitgliedschaft im Opus Dei , insbesondere über des­
sen Verhalten und Lebensumstande im Opus Dei und seine Religionsaus-

übung gemacht werden, 

3. durch namentliche Benennung des Vaters des KI. als betroffener Vater, 
dessen Sohn Numerarier sei, 

in einer Weise zu berichten, die eine ldentifizierung des KI. als die betroffene 
Person durch Dritte ermoglicht. 

Der Bekl. hat Klageabweisung beantragt. 

Er hat geltend gemacht, die ldentitat des KI. sei durch eine Veroffent­
lichung der katholischen Nachrichtenagentur vom 8. 5. 1984 ohne Zutun des 
Bekl. bekanntgeworden. Der KI. habe durch seine Mitgliedschaft im Opus Dei 
selbst kundgetan, daB er dessen Zielsetzungen und Verhaltensnormen folge. 
Falls die streitgegenstandliche Berichterstattung einen Eingriff in das Person­
lichkeitsrecht des KI. beinhalte, müsse dessen Schutz hinter dem lnformations­
bedürfnis der Offentlichkeit zurücktreten. Das Opus Dei sei seit Jahren Ge­
genstand Offentlicher Aufmerksamkeit und kritischer Auseinandersetzung. 
Zweck des beanstandeten Beitrags sei nicht die Darstellung des KI., sondern 
die authentische Schilderung der Betroffenheit eines Vaters, der sich in seinen 
Grundrechten verletzt fühle. Dazu sei es erforderlich, daB der Vater des KI. 
selbst zu Wort komme und sein Bild gezeigt werde. 

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Wegen der Einzelheiten wird 
auf Tatbestand und Gründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen. Der 
Bekl. hat hiergegen Berufung eingelegt, mit der er seinen Klageabweisungs­
antrag weiter verfolgt und sein bisheriges Sachvorbringen wiederholt. Der 
KI. tritt dem Rechtsmittel entgegen. Er beruft sich auf die Begründung des 
angefochtenen Urteils und seinen früheren Sachvortrag. 

Wegen der Einzelheiten des beiderseitigen Parteivorbringens wird auf die 
gewechselten Schriftsatze und die vorgelegten Unterlagen Bezug genommen. 
Die vom Landgericht beigezogenen Akten des einstweiligen Verfügungsver­
fahrens (Az.: 9 O 8114/84 Landgericht München 1) haben auch dem Senat vor-

gelegen. 

Gründe: 

Die zulassige Berufung kann keinen Erfolg haben. Der KI. wird 
durch die ihn betreffende Berichterstattung im Rahmen der Fernseh­
dokumentation ,,Opus Dei - lrrenhaus Gottes?" in seinem Personlich­
keitsrecht verletzt. Es steht ihm deshalb gem. § 823 Abs. 1 BGB in 
Verbindung mit § 1004 Abs. 1 BGB in entsprechender Anwendung ein 
Unterlassungsanspruch zu. Das angefochtene Urteil entspricht der 
Sach- und Rechtslage. Der Senat folgt seiner Begründung und nimmt 
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gem. § 543 Abs. 1 ZPO darauf Bezug. Das Berufungsvorbringen 
rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. 

1. Durch die Nennung des Familiennamens, den der KI. mit sei­
nem Vater gemeinsam hat, und die Ausstrahlung eines Bildes des 
Vaters wird es für einen unbestimmten Kreis von Betrachtern mi::ig­
lich, den KI. zu identifizieren und die AuBerungen seines Vaters auf 
ihn zu beziehen. Auch der Bekl. zieht dies nicht in Zweifel. 

Obwohl der KI. nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung steht 
und diese auch nicht auf seine Person ausgerichtet ist, wird durch 
die Aussagen des Vaters über seine Beziehung zum Sohn, dessen 
personliche Verha.Jtnisse und dessen (tatsachlich oder in der Vor­
stellung des Vaters gegebene) Lebensumstande die Personlichkeits­
sphare des KI. selbst in die Berichterstattung einbezogen. Dadurch 
wird der KI. unmittelbar betroffen (vgl. BGH, NJW 1980, 1790/1791 -
Familientragodie). 

Der lnhalt des Berichts greift in den engeren Bereich der Person­
lichkeitssphare ein, der durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG als Privat- bzw. lntimsphiire geschützt und dem Zugriff 
der Offentlichkeit entzogen ist. 

2. Gegenstand der Berichterstattung ist nicht nur die Mitteilung, 
daB der KI. einem bestimmten religiosen Bekenntnis oder einer be­
stimmten Organisation innerhalb der katholischen Kirche angehore. 
Er wird vielmehr als Mitglied einer religiosen Vereinigung genannt, 
die durch ihre Regeln, Verhaltensweisen und ihr Auftreten, insbeson­
dere gegenüber Mitgliedern und deren Familienangehorigen, viel­
fach AnlaB zur Kritik gegeben habe. 

lm Eingang der Sendung wird mitgeteilt, das Opus Dei sei immer 
kritisiert worden, in letzter Zeit vornehmlich seine Jugendarbeit. Kriti­
ker sprachen von absolutem Gehorsam, Briefzensur, Geheimnistuerei, 
SelbstgeiBelung, sie zogen Vergleiche mit sog. Jugendsekten und 
sprachen von Druck. Der KI. selbst wird vom Sprecher der Sendung 
als Numerarier bezeichnet - ein Begriff, der in einem früheren Teil 
des Berichts folgendermaBen erlautert worden ist: 

,,Diese Vollmitglieder leben ehelos und mit anderen Nume­
rariern in einem Zentrum. Die mannliche und die weibliche 
Abteilung sind streng voneinander getrennt ... " 

In einem weiteren Abschnitt heiBt es: 

,, ... Zieht der Jugendliche mit 18 oder 19 Jahren in ein 
Zentrum des Werkes ein, hat er die Normen zu leben, die das 
Opus Dei vorgibt, u. a. die besondere Askese mit BuBband 
und GeiBel. Diese GeiBel dient der korperlichen Abtotung, 
ebenso ein solcher BuBgürtel. Beide Werkzeuge werden jedoch 
nur von Numerariern benutzt ... " 
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Der Gebrauch von BuBgürtel und GeiBel kommt in mehreren der 
Jnterviews, aus denen sich die Dokumentation zusammensetzt, aus­
führlich zur Sprache. Auch der Vater des KI. auBert die Überzeugung, 
daB sein Sohn sich geiBle. Es bedarf keiner naheren Darlegung, 
daB durch derartige Mitteilungen - gleichgültig ob sie zutreffen oder 
nicht - in den Lebensbereich eingegriffen wird, den der Einzelne auch 
vor den meisten ihm nahestehenden Personen geheimhalten will 
und der als lntimsphiire vor der Offenlegung durch eine Bericht­
erstattung absolut geschützt ist (vgl. Brandner, Das allgemeine Per­
sonlichkeitsrecht in der Entwicklung durch die Rechtsprechung, JZ 
1983, 689/690; BGH, NJW 1981, 1366 - Der Aufmacher ti). 

Auch die weiteren Aussa!)en, die durch die Erklarung des Vaters 
oder die Darstellung der Lebensumstande der Numerarier mit der 
Person des KI. verknüpft werden - er habe sich zur Ehelosigkeit 
verpflichtet, er dulde eine Briefzensur Dritter und er wende sein Ein­
kommen und Vermogen dem Opus Dei zu -, betreffen den unantast­
baren Bereich privater Lebensgestaltung, zu dem andere nur insoweit 
Zu!)an!'.] haben, als ihnen der Betroffene den Einblick gestattet (vgl. 
BGHZ 73, 120/122 - Kohl/Biedenkopf). 

Dempegenüber kann sich der Bekl. nicht darauf berufen, daB der 
KI. durch seine Mitgliedschaft im Opus Dei und die Wahl seines 
Wohnsitzes in einem Haus des Opus Dei selbst offengele!'.lt habe, daB 
er den Verhaltensnormen und Zielsetzunqen dieser Organisation 
folge. Ein schutzwürdiges lnteresse der Offentlichkeit, auch über prí­
vate Lebensvorgange unterrichtet zu werden, kann zwar anzuerken­
nen sein, wenn diese an den Wirkungen des Betroffenen in der 
Offentlichkeit in besonderer Weise teilhaben (vgl. BGH, NJW 1981, 

1366/1367). 

Dies trifft hier jedoch nicht zu. Der Kl. ist in seiner Eigenschaft als 
Mitglied des Opus Dei bisher nicht offentlich in Erscheinung getre­
ten; er vertritt die Vereinigung nicht nach auBen und nimmt in ihr 
auch sonst keine herausgehobene Position ein. DaB seine Wohnan­
schrift ein Haus bezeichnet, das vom Opus Dei unterhalten und von 
dessen Mitgliedern bewohnt wird, ist in M. nicht allgemein bekannt. 
Der Senat hat hiervon erst im gegenwartigen Rechtsstreit Kenntnis 

erhalten. 

lm übrigen hebt das angefochtene Urteil zutreffend hervor, daB 
es der personlichen Entscheidung des KI. überlassen bleiben muB, 
ob und in welcher Weise er dritten Personen Kenntnis von seiner 
Lebensführung und seinen religiosen Überzeugungen vermittelt. 

3. Der verfassungsrechtlich gewahrleistete Schutz der Personlich­
keit steht in einem Spannungsverha.Jtnis zu der mit gleichem Rang 
durch das Grundgesetz gewahrleisteten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG). lhr gegenüber ist daher die Reichweite des Personlichkeits­
schutzes auf Grund einer Güter- und lnteressenabwagung zu ermitteln 
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(vgl. BGHZ 73, 120/124). Von den Umstanden des konkreten Einzel­
falls hiingt es ab, welchem Grundrecht jeweils der Vorrang gebührt 
und welches zurückzutreten hat (BVerfG, NJW 1973, 1226/1228 ff. -
Lebach; Loffler, Presserecht, Band 1 Landespressegesetze, 3. Aufl. 
§ 6 Randziffer 44 mit weiteren Nachweisen). 

lm vorliegenden Fall führt diese Abwagung zu dem Ergebnis, daB 
das berechtigte lnformationsinteresse der Offentlichkeit gegenüber 
dem schutzwürdigen Anspruch des KI. auf Wahrung seiner Privat­
sphare zurücktritt. 

4. Das Opus Dei, sein Auftreten und seine Zielsetzungen sind 
seit langerer Zeit Gegenstand verbreiteter Aufmerksamkeit und an­
haltender offentlicher Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern 
und Gegnern. Der Berichterstattung über diese Vereinigung und ihre 
Jugendarbeit kommt daher ein hoher Offentlichkeitswert zu. Dabei 
deckt das Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG auch die Entschei­
dung über die Art und Weise der Darstellung einschlieBlich der Be­
stimmung darüber, welche der verschiedenen Formen von Sendun­
gen hierfür gewahlt wird (vgl. BVerfG, NJW 1973, 1226/1228). Somit 
steht es dem Bekl. im Grundsatz frei, seine kritische Auseinander­
setzung mit den Anschauungen und dem Auftreten des Opus Dei an 
beispielhaft dargestellten Einzelschicksalen zu verdeutlichen. 

Es kann jedoch zu besonders belastenden Rückwirkungen für den 
Betroffenen tühren, wenn ein Kritiker die Einzelpersonlichkeit dazu 
einsetzt, um durch sie ein ,.System" zu personifizieren (vgl. BGH, NJW 
1981, 1366/1368). Dabei ist auch zu berücksichtigen, daB die Bericht­
erstattung durch das Fernsehen wegen der stiirkeren lntensitat des 
optischen Eindrucks und der Kombination von Bild und Ton und 
wegen der groBeren Reichweite seiner Sendungen in der Regel weit­
aus starker in die Privatsphare eingreift als eine Wort- oder Schrift­
berichterstattung in H6rfunk oder Presse (vgl. BVerfG, NJW 1973, 
1226/1229). 

Der KI. nimmt weder im offentlichen Leben eine herausragende 
Stellung ein, noch ist er als Mitglied des Opus Dei offentlich in Er­
scheinung getreten. Soweit der Bekl. geltend macht, die Jugendarbeit 
des Opus Dei habe teilweise zu schweren Beeintrachtigungen des 
Familienlebens und der schulischen Ausbildung Betroffener geführt, 
ist nicht dargetan, daB der KI. selbst in dieser Hinsicht tatig gewor­
den sei und AnlaB zur Kritik gegeben habe. Ein berechtigtes lnter­
esse der Offentlichkeit an der Unterrichtung über Vorgange aus dem 
privaten oder intimen Lebensbereich gerade des KI. ist unter den 
gegebenen Umstanden nicht ersichtlich. Er braucht es daher nicht 
hinzunehmen, daB seine Mitgliedschaft im Opus Dei und seine per­
sonlichen Lebensumstande beispielhaft herausgegriffen und gegen 
seinen Willen einer breiten Offentlichkeit mitgeteilt werden (vgl. BGH, 
LMGG Art. 5 Nr. 16 - Gretna Green; Loffler, a.a.O., LPG § 6 Rdz. 
48, 49). 
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5. Die Berichterstattung über den KI. wird auch nicht dadurch 
gerechtfertigt, daB sie im wesentlichen die Erklarungen seines Vaters 
wiedergibt, der seinerseits der Veroffentlichung seines Bildes und 
der Nennung seines Namens zugestimmt hat. 

lm Zeitpunkt der streitgegenstandlichen Sendung hatte der KI. 
das 27. Lebensjahr nahezu vollendet. Er stand seit mehreren Jahren 
im Erwerbsleben und lebte auBerhalb des Elternhauses. Seinem un­
bestrittenen Vortrag zufolge war er bereits volljahrig, als er das Opus 
Dei kennenlernte, und ist im Alter von 21 Jahren dort Mitglied gewor­
den. In diesem Fall kommt eine Beeintriichtigung elterlicher Erzie­
hungsrechte durch die Zugehorigkeit des KI. zum Opus Dei objektiv 
nicht in Betracht. Es besteht daher auch kein berechtigtes lnteresse 
der Offentlichkeit, davon unterrichtet zu werden, daB der Vater die 
Mitgliedschaft des KI. und deren tatsachliche oder vermutete Aus­
wirkungen als Eingriff in das Familienleben und die Beziehung zu 
seinem Sohn empfindet. 

lm übrigen kann dahinstehen, inwieweit die Aussage des Vaters 
auf mündlichen oder brieflichen Mitteilungen des KI. beruht, deren 
Grundlage das Vertrauensverhiiltnis zwischen Vater und Sohn gewe­
sen ist. Der KI. kann zwar seinem Vater nicht verwehren, im Gesprach 
mit Dritten weiterzugeben, was er selbst seinem Vater aus seinem 
privaten Lebensbereich mitgeteilt hat. Solche privaten Schilderungen 
sind aber in ihren nachteiligen Auswirkungen nicht zu vergleichen mit 
einer Offenlegung der Privatsphare vor einem breiten Publikum (vgl. 
BGH, NJW 1981, 1366/1367). 

Das Anliegen des Vaters, seine Betroffenheit und seine Besorg­
nisse mitzuteilen, rechtfertigt es nicht, dies vor der Offentlichkeit und 
in einer Form zu tun, durch die das geschützte Personlichkeitsrecht 
des KI. beeintrachtigt wird. 

6. Ebensowenig kann das Bestreben des Bekl., dem Anliegen 
der Sendung durch authentische Schilderungen Betroffener Glaub­
würdigkeit und Nachdruck zu verleihen, den Eingriff in die Privat­
sphare des KI. rechtfertigen. Auch hier ist das konkrete lnteresse, 
dessen Befriedigung die Sendung dient und zu dienen geeignet ist, 
zu bewerten und zu prüfen, ob und inwieweit dieses lnteresse auch 
ohne eine Beeintrachtigung des Personlichkeitsschutzes befriedigt 
werden kann (vgl. BVerfG, NJW 1973, 1226/1229). Ebenso wie das 
Landgericht hiilt auch der Senat die angestrebte Authentizitat für 
hinreichend gewahrt, wenn Name und Bild des Vaters ausgeblendet 
und seine Erklarungen von einem Sprecher gelesen werden. Für den 
unbefangenen Betrachter wird die inhaltliche Glaubwürdigkeit der 
Aussage durch diese Art der Darstellung nicht geschmalert. Naher­
liegend ist vielmehr, daB dadurch und durch den Hinweis im Vor­
spann der Sendung, die betreffenden Passagen seien wegen der 
vom KI. erwirkten einstweiligen Verfügung verandert worden, eine 
Erhohung des Aufmerksamkeitswertes eintritt. 
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7. Dem Unterlassungsbegehren steht auch nicht entgegen, daB 
der Name des Vaters inzwischen von dritter Seite veroffentlicht wor­
den ist und dies eine ldentifizierung des KI. ermoglicht hat. Gegen­
stand des Unterlassungsanspruchs ist das Recht des KI., seine ge­
schützte Privatsphare vor dem Zugriff der Offentlichkeit abzuschir­
men und nicht ohne seine Zustimmung preiszugeben. Dem hat der 
Bekl. Geltung zu verschaffen (vgl. BGHZ 73, 120/130). 

8. Das Bestehen einer Wiederholungsgefahr bedarf keiner nahe­
ren Darlegung, nachdem sich der Bekl. mit Schreiben vom 18. 5. 1984 
geweigert hat, entsprechend dem Verlangen des KI. zu erklaren, 
daB die einstweilige Verfügung des Landgerichts München 1 vom 3. 5. 
1984 als endgültige Regelung hingenommen werde. 

9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 

Der Ausspruch über die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich 
aus § 709 S. 1 ZPO. 

Ein Wert der Beschwer war nicht festzusetzen, denn der Rechts­
streit betrifft keine vermogensrechtlichen Ansprüche (§ 546 Abs. 2 
ZPO). 

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht 
vor (§ 546 Abs. 1 S. 2 ZPO). 

B. Fundorte 

anderwarts veroffentllchter Erlasse 

a. Gesetze 

1. Gesetz der B u n d e s re p u b 1 i k D e u t s e h 1 a n d vom 
12. 7. 1985 über die V e r b re i tu n g ju gen d ge fa h r dende r 
Se h r i f ten (PfarrAbl 58 [1985] 304-309) . 

2. Gesetz des Freistaates B a y e r n vom 9. 7. 1985 zur Ande­
rung des Gesetzes über das be r uf 1 i e h e S e h u 1 w es e n (GVBI 
[1985] 245; KMBI 1 [1985] 133). 

3. Gesetz des Freistaates B a y e r n vom 20. 12. 1985 zur Ande­
rung des Fin a n za u s g 1 e i eh s ges et z es (GVBI [1985] 817). 

4. Gesetz des Freistaates B a y e r n vom 20. 12. 1985 zur Ausfüh­
rung des B u n d es e r z i e h u n g s g e 1 d g e set z es (AGBErzGG) 
(GVBI [1985] 815). 

5. Fünftes Landesgesetz des Landes R h e i n 1 a n d - P f a 1 z vom 
8. 7. 1985 zur Anderung des Se hu 1 ges et z es (PfarrAbl 58 [1985] 
274-283). 

.......,. 
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b. Verwaltung 

6. B a y e r. Staatsministerium für Unterr. und K u 1 tu s : 

- Verordnung vom 1. 7. 1985: Se h u 1 o r d n un g für die Fa eh -
s eh u 1 en für H e i 1 e r z i eh u n g s p f 1 e g e und für H e i 1 -
e r z i e h u n g s p f 1 e g eh i 1 fe (Schulordnung FS Heilerzie­
hungspflege - FSOHeilE) (GVBI [1985] 271-278; KMBI 1 [1985] 
113-130), 

Bekanntmachung vom 12. 7. 1985 über die Unte r r i eh t s -
p f 1 i e h t z e i t der L e h r e r an b e r u f 1 i e h e n S e h u 1 e n 
(KMBI 1[1985]102 f.) , 

- Bekanntmachung vom 19. 7. 1985 über den Vollzug der Se hu 1 -
o r d n u n g für die Fa eh se h u 1 e n für H e i 1 e r z i e h u n g s -
p f 1 e ge und He i 1 e r z i eh un g s p f 1 e ge h i 1 fe (FSOHeilE) 
(ebd. 142-148), 

- Bekanntmachung vom 9. 8. 1985 der sechsten Anderung der Be­
kanntmachung über S eh u 1 ve r s u eh e zur Erprobung der 
O r i en ti e r un g s s tu fe (ebd. 134 f.) , 

- Verordnung vom 20. 8. 1985 zur Anderung der S e h u 1 o r d n u n g 
für die S eh u 1 ve r s u eh e mit O r i en ti e r u n g s s tu fe n 
und Ges a m t se hu 1 en (GVBI [1985] 641 f.; KMBI 1 [1985] 
301 f.), 

- Bekanntmachung vom 26. 8. 1985 der dritten Anderung der Be­
kanntmachung über die Organisation der P r a k ti k a für ein 
Le h r a m t an G y m n as i e n im Rahmen der Ersten Staats­
prüfung für ein Lehramt an offentlichen Schulen (KMBI 1 [1985] 
148 f.), 

- Bekanñtmachung vom 26. 8. 1985 der fünften Anderung der Be­
kanntmachung über die Organisation der P r a k ti ka für ein 
Le h r a m t an Re a 1 s eh u 1 e n im Rahmen der Ersten Staats­
prüfung für ein Lehramt an offentlichen Schulen (ebd. 149), 

- Bekanntmachung vom 28. 8. 1985 über die Pause ha 1 s a t z e 
zur Berechnung des im Jahre 1984 (Zeitraum 1. 9. bis 31. 12. 1984) 
und im Jahre 1985 (Zeitraum 1. 1. bis 31. 12. 1985) forde­
r u n g s f a h i g e n P e r s o n a 1 a u f w a n d e s anerkannter 
K i n de r g arte n (ebd. 177 f.), 

- Verordnung vom 29. 8. 1985 zur Anderung der Se h u 1 o r d n un g 
für F a e h a ka d e m i e n (Fachakademieordnung - FakO) (GVBI 
[1985] 475; KMBI 1 [1985] 229-233), 

- Verordnung vom 4. 9. 1985: Se hu 1 o r d n un g für die Be r uf s -
fa e h s eh u 1 e n für H a u s w i r t se h a f t und für K i n d e r -
p f 1 e ge (Berufsfachschulordnung Hauswirtschaft und Kinder­
pflege - BFSOHwKi) (GVBI [1985] 502-533; KMBI 1 [1985] 257 bis 
289), 
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